
DATOW GmbH
Ambrosiusplatz 4 • 39112 Magdeburg

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Datow GmbH

1. Geltungsbereich
1.1 Unsere sämtlichen Lieferungen und Leistungen, insbesondere kauf- und werkver-
tragliche Lieferungen und Leistungen für Motoren, Baugruppen oder Einzelteile, ein-
schließlich Reparatur-, Montage- und Serviceleistungen sowie Beratungs- und sons-
tige Nebenleistungen (nachstehend „Lieferungen“ und/oder „Leistungen“) erfolgen 
ausschließlich auf Grundlage der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachstehend „Vertragsbedingungen“). Von diesen Vertragsbedingungen oder von ge-
setzlichen Bestimmungen abweichende oder diese Vertragsbedingungen oder gesetz-
liche Bestimmungen ergänzende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, soweit 
wir diese ausdrücklich schriftlich anerkennen. Solche Bedingungen erkennen wir auch 
dann nicht an, wenn wir ihnen nach Eingang bei uns nicht widersprechen oder Liefe-
rungen und Leistungen vorbehaltlos ausführen. 
1.2 „Verbraucher“ im Sinne dieser Vertragsbedingungen sind gemäß § 13 BGB na-
türliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließen, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. „Unternehmer“ im Sinne dieser Vertragsbedingungen sind natürliche 
oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften gemäß § 14 BGB, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
1.3 Für Unternehmer gilt zusätzlich: Diese Vertragsbedingungen gelten auch für alle 
unsere im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung zu erbringenden zukünftigen 
Lieferungen und Leistungen. 

2. Angebote, Vertragsschluss, Kostenvoranschlag und Form 
2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt 
durch eine Beauftragung des Auftraggebers und unsere Annahmeerklärung zustande. 
2.2 Wünscht der Auftraggeber einen Kostenvoranschlag, so wird dieser von uns 
schriftlich erstellt. Darin werden die jeweiligen Lieferungen (Teile, Ersatzteile und sons-
tige Liefergegenstände (nachstehend insgesamt „Waren“)) und Leistungen (Arbeiten) 
im Einzelnen aufgelistet und mit dem jeweiligen Preis versehen. 
2.3 An einen als verbindlich vereinbarten Kostenvoranschlag sind wir bis zum Ablauf 
von 21 Tagen nach seiner Abgabe gebunden.
2.4 Wir sind berechtigt, die Kosten für einen auf Wunsch des Auftraggebers erstellten 
Kostenvoranschlag (Arbeitsstunden, Fahrtkosten, etc.) dem Auftraggeber in Rechnung 
zu stellen, und zwar auch dann, wenn es nicht oder nur in abgeänderter Form zur Aus-
führung der im Kostenvoranschlag vorgesehenen Lieferungen und Leistungen kommt. 
Preise im Kostenvoranschlag werden jeweils netto angegeben, im Verkehr mit Verbrau-
chern zzgl. gesondert ausgewiesener Mehrwertsteuer. 
2.5 Stellt sich bei Erbringung der Lieferungen und Leistungen heraus, dass vertrag-
lich nicht vereinbarte zusätzliche Lieferungen und Leistungen zur Erfüllung des Ver-
tragszweckes erforderlich sind, werden wir uns unverzüglich mit dem Auftraggeber in 
Verbindung setzen. In diesem Fall sind wir vor Durchführung der weiteren Lieferungen 
und Leistungen berechtigt, eine angemessene Anpassung des Vertragspreises zu ver-
langen. 
2.6 Bei unverbindlichen Kostenvoranschlägen gelten Überschreitungen des im Kosten-
voranschlag angegebenen Betrages von bis zu 15 % als statthaft und unwesentlich. 
Vor weitergehenden Überschreitungen holen wir unverzüglich vor Durchführung weite-
rer Lieferungen und Leistungen die Zustimmung des Auftraggebers ein. Dem Auftrag-
geber steht in diesem Falle ein Kündigungsrecht zu. 
2.7 Soweit in diesen Vertragsbedingungen auf ein Schriftformerfordernis abgestellt 
wird, ist Textform im Sinne von § 126 b BGB (z. B. Telefax oder E-Mail) zur Wahrung 
der Schriftform ausreichend. 

 
3. Inhalt, Umfang und Durchführung der Lieferungen und Leistungen, Termine 
3.1 Unsere Lieferungen und Leistungen sind auf den vertraglich ausdrücklich verein-
barten Umfang beschränkt. 
3.2 Bei der Übernahme von Reparatur-, Montage- und sonstigen Leistungen zur In-
standsetzung von Motoren, Baugruppen- oder Einzelteilen ist kein neuwertiges oder 
voll funktionsfähiges Fahrzeug geschuldet. Soweit wir ein Tuning oder eine Bearbei-
tung von Oldtimern übernehmen, beschränkt sich unsere Leistungspflicht auf die ord-
nungsgemäße Ausführung dieser Arbeiten. Ein darüber hinausgehender werkvertragli-
cher Erfolg ist nur dann geschuldet, wenn dies schriftlich zwischen dem Auftraggeber 
und uns vereinbart ist. 
3.3 Von uns erstellte Zeichnungen, Grafiken, etc. sind unverbindlich und dienen nur 
der Darstellung. 
3.4 Abweichungen gegenüber der vereinbarten Ausführung sind uns gestattet, soweit 
diese dem Auftraggeber zumutbar sind. 
3.5 Für den bisherigen Zustand des Reparaturgegenstandes übernehmen wir keine 
Verantwortung. Wir unterstellen, dass dieser in einem altersgerechten und für die zu 
erbringende Leistung üblichen Zustand ist. Insbesondere muss der Reparaturgegen-
stand frei von geschweißten oder nichtgeschweißten Brüchen und Rissen sein. Glei-
ches gilt für Gegenstände, die uns vom Auftraggeber im Wege des Tauschs überlassen 
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, hat der Auftraggeber uns umgehend schriftlich 
hierüber zu informieren; zudem sind wir in diesem Fall berechtigt, den Vertrag zu kün-
digen und dem Auftraggeber die bis zur Kündigung erbrachten Lieferungen und Leis-
tungen in Rechnung zu stellen. 
3.6 Der Auftraggeber hat den Leistungs- oder Tauschgegenstand auf eigene Kosten 
und eigene Gefahr an unseren Betrieb zu liefern. Im Rahmen des Üblichen und Not-
wendigen hat der Auftraggeber mitzuwirken und uns alle zur Durchführung der Leis-
tung erforderlichen Informationen, Unterlagen (einschl. Zeichnungen, Muster, etc.) und 
sonstige Hilfsmaterialien (bspw. Schlüssel) zur Verfügung zu stellen. Wir haften nicht für 
Mängel, die aus fehlerhaften Informationen, Unterlagen und sonstigen Hilfsmaterialien 
resultieren, soweit diese für uns nicht rechtzeitig erkennbar waren. 
3.7 Der Auftraggeber ermächtigt uns, zwecks Erbringung der Leistung Probe- sowie 
Übungsfahrten mit dem überlassenen Fahrzeug durchzuführen. 
3.8 Wir sind berechtigt, uns zur Erbringung der Leistung dritter Personen zu bedienen 
(Einsatz von Nachunternehmern). 
3.9 Für die Durchführung der Lieferungen und Leistungen vereinbaren wir mit dem 

Auftraggeber einen Liefer- bzw. Fertigstellungstermin. Der vereinbarte Liefer- bzw. Fer-
tigstellungstermin ist – soweit nicht Abweichendes vereinbart ist – unverbindlich und 
gilt mit Meldung der Liefer- bzw. Abholbereitschaft als eingehalten. 
3.10 Die Einhaltung eines Liefer- bzw. Fertigstellungstermins setzt die Klärung sämt-
licher technischer Fragen, die rechtzeitige Überlassung aller vom Auftraggeber zu 
übermittelnden Informationen, Unterlagen und sonstigen Hilfsmaterialen sowie die 
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen des 
Auftraggebers voraus. Verzögert sich die Auslieferung oder Leistungserbringung aus 
von uns nicht zu vertretenden Gründen, verschieben sich die Liefer- oder Fertigstel-
lungstermine entsprechend. Wird sind berechtigt, den Vertrag nach fruchtloser Nach-
fristsetzung zu kündigen. 
3.11 Für Unternehmer gilt zusätzlich: Unsere Liefer- und Leistungspflichten stehen 
unter dem Vorbehalt unserer ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Selbstbelieferung 
durch unsere Lieferanten. Für Verbraucher gilt zusätzlich: Wir sind zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt, wenn wir zur Deckung der Lieferung des Auftraggebers ein kongru-
entes Deckungsgeschäft mit einem Vorlieferanten abgeschlossen haben und von die-
sem im Stich gelassen werden, soweit wir das daraus resultierende Leistungshindernis 
nicht zu vertreten haben. 
3.12 Ändern oder erweitern wir im Einvernehmen mit dem Auftraggeber den ursprüng-
lich vereinbarten Liefer- oder Leistungsumfang und verzögert sich die Auslieferung 
oder Fertigstellung dadurch, verschiebt sich der vereinbarte Liefer- oder Fertigstel-
lungstermin entsprechend. 
3.13 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung oder Leistung um die 
Dauer der Behinderung durch die höhere Gewalt und einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben. Ereignissen höherer Gewalt stehen alle von uns nicht zu vertreten-
den, nicht abwendbaren Ereignisse jeweils von nicht nur kurzfristiger Dauer gleich, 
insbesondere Naturereignisse, hoheitliche Maßnahmen, Streiks, wesentliche Betriebs-
störungen (z. B. Feuer, Maschinenbruch, Rohstoffmangel), auch in solchen von Vor-
lieferanten oder Nachunternehmern, sowie Behinderung der Verkehrswege, die die 
Lieferung oder Leistungserbringung wesentlich erschweren oder unmöglich machen. 
Wir informieren den Auftraggeber so bald wie möglich von Eintritt und Ende derartiger 
Ereignisse. 
3.14 Im Fall des schuldhaften Verzugs ist unsere Haftung für Verzugsschäden aus oder 
im Zusammenhang mit der jeweiligen Lieferung oder Leistung insgesamt begrenzt auf 
0,5 % des Netto-Auftragswertes der in Verzug befindlichen Lieferung oder Leistung 
pro volle Woche der Verzögerung, insgesamt jedoch maximal 5 % des entsprechenden 
Netto-Auftragswertes der in Verzug befindlichen Lieferung oder Leistung. Weiterge-
hende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen Verzögerungen sind aus-
geschlossen. 
3.15 Stellt sich während der Leistungserbringung, aber bei Vertragsschluss für uns 
nicht erkennbar, heraus, dass die Reparatur wegen von uns nicht zu vertretenden Män-
geln des Reparaturgegenstandes unmöglich ist, so sind wir berechtigt, dem Auftrag-
geber die bis zu dieser Feststellung erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen. 
Stellt sich während der Leistungserbringung, aber bei Vertragsschluss für uns nicht 
erkennbar, heraus, dass die weitere Durchführung der Leistungen aus von uns nicht zu 
vertretenden Gründen unwirtschaftlich ist, werden wird den Auftraggeber unverzüglich 
hiervon verständigen. Entscheidet sich der Auftraggeber dazu, die Leistungen nicht 
weiter durchführen zu lassen, sind wir berechtigt, dem Auftraggeber die bis zu diesem 
Zeitpunkten erbrachten Lieferungen und Leistungen in Rechnung zu stellen einschließ-
lich des entsprechenden Gewinnanteils.

4. Preise und Zahlung 
4.1 Alle Preise verstehen sich ab unserem Betrieb, exklusive eventueller Verpackungs-, 
Fracht-, Versand- und Entsorgungskosten. 
4.2 Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen ist der Auftraggeber zur Abholung 
verpflichtet. Wird Versendung durch uns vereinbart, bestimmen wir, soweit nicht Ab-
weichendes vereinbart ist, Versandweg, -mittel sowie Spediteur und Frachtführer und 
berechnen anfallende Verpackungs-, Fracht- und Versandkosten gesondert. Bei Liefe-
rungen ins Ausland sind sämtliche von uns zu erbringende Steuern, Zölle und sonstige 
öffentliche Abgaben vom Auftraggeber zu erstatten. 
4.3 Soweit wir Waren, Motoren, Baugruppen- oder Einzelteile oder Fahrzeuge nach 
Meldung der Liefer- oder Abholbereitschaft an den Auftraggeber einlagern müssen, 
weil Abholungen oder Lieferungen auf Wunsch des Auftraggebers um mehr als eine 
Woche verzögert werden sollen oder weil sich die Abholung oder Auslieferung aus ei-
nem sonstigen Grund, den der Auftraggeber zu vertreten hat, um mehr als eine Woche 
verzögert, sind wir berechtigt, dem Auftraggeber für jeden angefangenen Tag der Ein-
lagerung Lagergeld zu marktüblichen Preisen zu berechnen. Dies gilt auch, wenn die 
Lagerung in unserem eigenen Betrieb stattfindet. Der Auftraggeber kann nachweisen, 
dass uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden wegen der verzögerten Abho-
lung oder Auslieferung entstanden ist. 
4.4 Gegenüber Verbrauchern verstehen sich unsere Preise inklusive der im Zeitpunkt 
der Rechnungsstellung gültigen und gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer. Gegen-
über Unternehmern sind unsere Preise – vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen 
– Netto-Preise zzgl. der im Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Umsatzsteuer. 
4.5 Unsere Rechnungen sind sofort nach Rechnungsstellung fällig und ohne Abzug 
zahlbar, soweit nicht Abweichendes schriftlich vereinbart ist. Ein Abzug von Skonto 
ist unzulässig. 
4.6 Uns im Wege des Tausches überlassene Motoren, Baugruppen- oder Einzelteile 
werden zu dem vereinbarten Preis berechnet, vorausgesetzt, diese sind instandset-
zungsfähig. Andernfalls nehmen wir eine Nachberechnung vor. Im Falle der Nachbe-
rechnung hat der Auftraggeber einen Anspruch auf Rückforderung des zwecks Tauschs 
überlassenen Motors, Baugruppen- oder Einzelteiles. 
4.7 Bei umfangreichem Materialaufwand und langfristigen Arbeiten sind wir berechtigt, 
eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen, um die Vorfinanzierung zu gewähr-
leisten. 
4.8 Für Unternehmer gilt: Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem 
Auftraggeber nur zu, soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder un-
bestritten sind oder der Gegenanspruch, mit dem aufgerechnet werden soll, im Gegen-
seitigkeitsverhältnis zu unserem Anspruch steht, gegen den aufgerechnet werden soll.


